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TEXTLICHER TEIL 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Hand-

werksbetriebe. 

Nicht zulässig sind: 

- Schank- und Speisewirtschaften, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulässige First- und Traufhöhen 

gemäß Planeintrag festgesetzt. Dabei ist die maximal zulässige Firsthöhe (FHmax) das Maß 

von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zur Firstlinie (siehe Erläuterungsskizzen). Die 

maximal zulässige Traufhöhe (THmax) ist das Maß von der festgelegten Bezugsebene (B) 

bis zum Schnittpunkt von aufgehender Außenwand mit der Dachhaut. Bei Gebäudevor- 

und -rücksprüngen ist die gemittelte Traufhöhe zu messen.  
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Erläuterungsskizze: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

E  = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzelhäuser 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen 

Stellplätze, Carports und Garagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

nur auf den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen in Form von Gebäuden mit einem Gesamtvolumen über 40 m³ sind au-

ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 
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6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

6.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.), wenn 

durch die bestimmungsgemäße Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in 

den Boden zu rechnen ist (Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG). Der Unterbau ist auf den 

Belag abzustimmen. Alternativ ist das Niederschlagswasser breitflächig über eine belebte 

Bodenschicht zu versickern. 

6.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

6.3 Dachbegrünung 

Flachdächer von Carports und Garagen sind, sofern sie nicht anderweitig genutzt werden 

(z.B. Dachterrasse, Photovoltaik etc.), extensiv zu begrünen (autochthone Saatgutmi-

schung bspw. Rieger-Hofmann Dachbegrünung/Saatgut). 

6.4 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen. 

7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Geh- und Fahrrecht zur verkehrlichen Erschließung zugunsten der Benutzer und Besucher 

des hinterliegenden Grundstückes. 

Leitungsrecht zur technischen Erschließung zugunsten der zuständigen Versorgungsträ-

ger. 

8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Pflanzgebot auf dem Baugrundstück 

Auf dem Baugrundstück ist mindestens ein mittelkroniger gebietsheimischer Laubbaum 

oder Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die 
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Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von 10-12 cm 

haben.  

Mindestens 5 % der Grundstücksfläche sind mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen- 

oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Die Fläche für das Anpflanzen von Sträuchern ist dabei vorrangig zu beachten. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vorgenommen und sonst eine 

naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Winterhalbjahr 

(01.10. bis 28.02.) zulässig. Die Pflanzungen sind spätestens zwei Jahre nach Bezug fer-

tigzustellen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

8.2 Pflanzbindung Bäume und Sträucher (Nordwesten) 

Die Bäume und Sträucher innerhalb der gemäß Planeintrag festgesetzten Fläche mit Bin-

dung für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern sind zu erhalten und bei Abgang 

artengleich zu ersetzen. Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vor-

genommen und sonst eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist 

nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) zulässig. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind Satteldächer mit einer Dachneigung von 20-42°. 

Für Carports und Garagen sind zusätzlich Flachdächer zulässig. 

1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig.  

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 
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2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. 

III. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Europäische Vogelarten 

Im Vorfeld der Bebauung sind die Gehölze im Baufeld, soweit sie für die Erschließung 

und Bebauung entfallen müssen, im Winterhalbjahr (1.10.-28.02) bodennah auf den 

Stock zu setzen. Der Abbruch der Schuppen und der Abbau sonstiger Bauwerke erfolgt 

ebenfalls in diesem Zeitraum.  

Um zu vermeiden, dass in brachliegenden Flächen Bodenbrüter wie das Rotkehlchen 

Nester anlegen, sind die zukünftigen Bauflächen im Vorfeld von Baumaßnahmen vor-

sorglich vom Beginn der Vegetationsperiode an bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu 

mähen oder zu mulchen, um sicher zu stellen, dass Bodenbrüter in der krautigen Vege-

tation keine Nester anlegen. 

Fledermäuse 

Wird das bestehende Wohnhaus zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen oder umge-

baut, wird empfohlen, eine erneute Kontrolle durch einen Fachkundigen durchführen zu 

lassen. 

Reptilien 

Nach der Gehölzrodung im Winterhalbjahr werden alle habitataufwertenden Strukturen 

wie Reisig, Astabschnitte, Steine, Platten, etc. aus der künftigen Baufläche geräumt. Die 

Fläche wird möglichst kurz gemäht und das Schnittgut soweit möglich abgeräumt. Ab 

Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn werden die Flächen dann regelmäßig, 

d.h. mindestens alle 2-3 Wochen möglichst kurz gemäht. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 
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2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Die Baustellen sind so anzulegen und 

so zu sichern, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kön-

nen. Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der 

unteren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 
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5. Gewässerrandstreifen 

Entlang des Gehrngrabens ist der Gewässerrandstreifen gemäß § 29 WG Baden-Würt-

temberg einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der 

an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstands angrenzt. Er bemisst sich ab 

der Linie des Mittelwasserstands, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante 

ab der Böschungsoberkante. Die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit 

sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, ist verboten. 

6. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich der Oberen Röttone. Diese werden bereichsweise von quartären Lo-

ckergesteinen (holozäne Abschwemmmassen) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit 

überlagert.  

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit lo-

kalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung ge-

eignet sind, ist zu rechnen.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

7. Archäologische Denkmalpflege 

Durch die Planungen ist in Mosbach-Nüstenbach ein archäologischer Prüffall betroffen:  

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlung Nüstenbach  

(Listen Nr. MA 2, ADAB ID 101636959) 

Im Gebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Spuren aus den frühen Siedlungs-

phasen des Ortes (KD nach § 2 DSchG) zu rechen. Am Erhalt der ausgewiesenen Kultur-

denkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Bauvorhaben in diesem 

Bereich bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung (§ 8 DSchG).  

Bauvorhaben im Planungsgebiet kann seitens der Archäologischen Denkmalpflege ggf. 

nur unter der Auflage bauvorgreifender archäologischer Ausgrabungen zugestimmt wer-

den. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 

durch eine Grabungsfirma die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. län-

gere Zeit in Anspruch nehmen kann.  

Die Kostentragungspflicht für die genannten Maßnahmen liegt beim Bauherrn (§ 6.2 

DSchG). Zur Klärung der Rahmenbedingungen etwaig notwendiger Rettungsgrabungen 

ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Bauherrn und Landesamt für Denk-

malpflege abzuschließen. 
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Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der jeweiligen Erschließungsmaßnahme Vorun-

tersuchungen durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-

gart durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. 

in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf.  

Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Un-

tersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen finden 

Sie unter https://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denk-

malpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen 

Darüber hinaus wird grundsätzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 

27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde 

oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde oder Ge-

meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-

teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 

bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 

oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist ein-

verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-

sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 

kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Landes-

amt für Denkmalpflege, Ref. 84.2, ArchaeologieLADKA@rps.bwl.de. 

8. Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend befindet sich das Kulturdenkmal „Ge-

fallenendenkmal“ (siehe untenstehende Karte). Dies umfasst neben der Gedenkstele den 

umgebenen Platzraum samt rückwärtiger Mauer sowie vorgelagerter Treppenanlage mit 

Brunnentrögen. 

Bei der Baustelleneinrichtung oder etwaigen Gründungsarbeiten ist das Kulturdenkmal 

in seinem beschriebenen Umfang zu beachten und mögliche Beschädigungen in diesem 

Zuge zu vermeiden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass etwaige Eingriffe ins oder Ver-

änderungen des genannten Kulturdenkmals gemäß § 8 Denkmalschutzgesetz Baden-

Württemberg (DSchG) einer denkmalrechtlichen Genehmigung bedürfen. 
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Kartenausschnitt mit eingetragenem Kulturdenkmal „Gefallenendenkmal“  

(Quelle: Landesamt für Denkmalpflege) 

9. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

10. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 

Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer 
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Wasseransammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Stra-

ßenraum vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-

M 119 zu beachten. 

11. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 
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Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 

Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage 

 

Artenliste 3: Sortenliste für Bepflanzungen im Stellplatz- und 

Straßenbereich 
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Artenliste 4: Obstbaumsorten 
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